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1.  AUFSTELLUNG DER SCHÜLERVERTRETUNG 
 •  jede Klasse muss eine Kontaktperson aus den Vertretern stellen
 •  jede Klasse sollte mindestens zwei Vertreter stellen
	 •		wenn	es	Uneinigkeiten	bei	der	Vertreterwahl	gibt,	sollen	Wahlen	stattfinden
 •  abgesehen von den Gründungsmitgliedern, werden jeweils zwei SV-Vertreter von ihren 
  Klassen gewählt
  - diese dürfen auch Teil der Gründungsgruppe sein
 •  die Gründungsmitglieder dürfen für die Dauer von zwei Jahren, ohne gewählt zu 
  werden, Teil der SV bleiben
	 •		ein	zeitlich	begrenzter	Beitritt	ist	möglich,	wenn	man	projektbezogene	Ideen	und	
	 	 Vorschläge	hat,	die	die	Unterstützung	der	SV	benötigen
	 	 -	falls	ein	solches	Projekt	nicht	erfolgreich	voranschreitet,	kann	die	SV	ein	„Nottreffen“	
   einberufen
	 	 -	ein	Mitglied	der	offiziellen	SV	muss	sich	bereit	erklären	die	Mentorenschaft	für	ein	
   solches Projekt zu übernehmen
	 •	eine	einfache	Mehrheit	reicht,	um	bei	Abstimmungen	zu	entscheiden

DER FREIEN WALDORFSCHULE 
                   ECKERNFÖRDE

      SATZUNG 
DER SCHÜLERVERTRETUNG


